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Vorbemerkungen 
 
Mit diesem Bericht legt das Statistische 
Landesamt Sachsen-Anhalt in Fortsetzung der 
seit 1995 erschienenen Zeitreihenberichte und 
in Ergänzung der vierteljährlichen Berichte  
einen Bericht mit revidierten Daten für den 
Zeitraum ab 30.06.1999 vor.  
 
Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
hat die Datenaufbereitung für die Beschäf-
tigungsstatistik modernisiert. Es wurde eine 
Neumodellierung der Daten vorgenommen. 
Damit können durch die Verbesserung der 
Identifikation der Übergänge in und aus den 
Beschäftigungsverhältnissen und der Ermitt-
lung der Art der Beschäftigung (sozialver-
sicherungspflichtig oder geringfügig oder bei-
des) genauere Ergebnisse erzielt werden. 
Außerdem wurde die Abgrenzung der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung über-
prüft sowie um neue Personengruppen 
erweitert. Als zahlenmäßig bedeutendste 
Gruppen wurden die behinderten Menschen in 
anerkannten Werkstätten sowie Personen, die 
ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 
oder einen Bundesfreiwilligendienst leisten, in 
den Kreis sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter aufgenommen. Das machte im 
August 2014 eine rückwirkende Revision der 
Daten ab 1999 erforderlich, die damit von 
zuvor veröffentlichten Daten abweichen. 
Nähere Informationen zur Revision sind im 
Methodenbericht der BA „Beschäfti-
gungsstatistik – Revision 2014“ unter 
http://statistik.arbeitsagentur.de zu finden. 
 
Zum Jahresbeginn 2008 erfolgte die Umstel-
lung der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
WZ 2003 auf WZ 2008. Langfristige Vergleiche 
mit Ergebnissen aus der Vorgängerversion WZ 
2003 sind nur eingeschränkt möglich. Beim 
Übergang auf die WZ 2008 wurde nicht nur die 
Gliederungsstruktur der Wirtschaftszweigklas-
sifikation in einigen Bereichen umfassend 
geändert, es wurde auch der Abdeckungs-
bereich der Klassifikation erweitert. Um 
geänderte Produktionsformen und neue 
Tätigkeiten zu berücksichtigen, wurden auf der 
obersten Klassifikationsebene konzeptionell 
neue Gliederungspositionen geschaffen und 
neue Unterteilungen eingeführt. Die WZ 2008 
ist in einigen Bereichen tiefer gegliedert als 
ihre Vorgängerversion, vor allem im Bereich 
der Erbringung von Dienstleistungen sind alle 
Hierarchieebenen betroffen. Auf der obersten 
Hierarchieebene der WZ 2008 lassen einige 
Abschnitte mit der Vorgängerversion der 
Klassifikation einen einfachen Vergleich zu.  

 
Allerdings verhindert die Einführung neuer 
Positionen auf Abschnittsebene, z.B. Abschnitt 
„Information und Kommunikation“, einen 
Gesamtvergleich zwischen der WZ 2008 und 
der WZ 2003. 
 
Ausführliche Informationen zur Umstellung der 
Wirtschaftszweigklassifikation sowie die ge-
nauen Zuordnungen und Bezeichnungen der 
Wirtschaftszweige sind im Internet auf den 
Seiten des Statistischen Bundesamtes unter 
http://www.destatis.de bei „Grundlagen - 
Klassifikationen“ zu finden. 
 
Ausgehend von der Entwicklung einer neuen 
nationalen Klassifikation der Berufe (KldB 
2010) wurden die Erhebungsinhalte zur 
Tätigkeit der Beschäftigten erneuert. Das hatte 
Einfluss auf die Berichterstattung zur 
„ausgeübten Tätigkeit“, der „Ausbildung“ und 
der „Arbeitszeit“ der Beschäftigten. Neben der 
neuen „Klassifikation der Berufe 2010“ bei der 
„ausgeübten Tätigkeit“, die nicht mehr mit der 
früheren Berufsklassifikation (KldB 1988) 
vergleichbar ist, kam es insbesondere zu 
Änderungen in der Erhebung der Angaben 
über die „Arbeitszeit“ (Vollzeit/ Teilzeit) und die 
schulischen und beruflichen „Ausbildungs-
abschlüsse“ der Beschäftigten. Dabei gab es 
auch spezifische Umstellungseffekte, die sich 
in den teilweise deutlich abweichenden 
Ergebnissen gegenüber den Vorjahren 
zeigten. Durch die umfassenden Ver-
änderungen ist bei diesen Merkmalen ein 
Vergleich zu Ergebnissen, die auf einen 
Stichtag vor dem 31.12.2012 basieren, nicht 
möglich. 
 
Die Ergebnisse beruhen auf Online-Auswer-
tungen des Statistischen Landesamtes aus 
dem Neuverfahren der Ergebnisdatenbank der 
Beschäftigungsstatistik (Datamart BST im 
Data Warehouse) der BA. 
 
Da fehlerhafte Signierungen zu den einzelnen 
Merkmalen im Datenbestand der Bundes-
agentur für Arbeit nicht korrigiert, sondern als 
Fälle „ohne Angabe“ gekennzeichnet werden, 
können zu den Merkmalen auch Fälle  „ohne 
Angabe“ auftreten.  
 
Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach 
dem Auswertungsstichtag haben die Ergeb-
nisse vorläufigen Charakter. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit sind in 
den nachfolgenden Auswertungen nur die 
maskulinen Formen der Bezeichnungen von 
Personen aufgeführt. Sie betreffen insofern 
immer beide Geschlechter. 
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1. Grundlagen der Beschäftigungs-
statistik 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Durch-
führung der Statistik sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter bildet das Dritte Buch 
Sozialgesetzbuch - Arbeitsförderung (SGB III). 
Nach § 281 ist die BA damit beauftragt, aus 
den in ihrem Geschäftsbereich anfallenden 
Daten Statistiken, insbesondere über Be-
schäftigung und Arbeitslosigkeit der Arbeit-
nehmer sowie über Leistungen der Arbeits-
förderung, zu erstellen. Auf der Grundlage der 
Meldungen nach § 28a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch – Sozialversicherung (SGB 
IV) erstellt sie eine Statistik sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigter. Aufgabe der 
Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder ist es, in Ergänzung dazu die im 
Rahmen des erwerbsstatistischen Gesamt-
systems wichtigen Tabellen zu erstellen, für 
allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und sie 
mit den Beschäftigten- und Entgeltangaben 
aus anderen Quellen zu koordinieren. Die BA 
stellt dem Statistischen Bundesamt und den 
Statistischen Ämtern der Länder die hierfür 
erforderlichen anonymisierten Einzeldaten zu 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ge-
mäß § 282a Absatz 2 SGB III zur Verfügung. 
 
Auf dieser Grundlage basiert der Aufbau einer 
Beschäftigungsstatistik durch das Statistische 
Bundesamt und die Statistischen Landes-
ämter. Auf die Neuen Bundesländer und 
Berlin-Ost wurde dieses Verfahren ab dem 
01.01.1991 übertragen. Ergebnisse dieser 
Statistik werden vierteljährlich seit 30.06.1993 
veröffentlicht. Für die veröffentlichten Daten ist 
zu beachten, dass die regionalen und wirt-
schaftsfachlichen Zuordnungen der Beschäf-
tigten entscheidend durch das Meldeverhal-
ten der Arbeitgeber beeinflusst werden. So 
gibt es immer noch Arbeitgeber, die entgegen 
den Rechtsverordnungen ihre Arbeitnehmer 
nicht am jeweiligen Arbeitsort, sondern zentral 
an ihrem Hauptsitz bzw. mit der Wirtschafts-
klasse des Hauptbetriebes melden. An der 
Beseitigung solcher und weiterer Falschzu-
ordnungen wird ständig gearbeitet. 
 
2. Meldeweg 
 
Die Arbeitgeber senden die auf der o.g. 
gesetzlichen Grundlage geforderten  Mel-
dungen an die zuständigen Träger der Kran-
kenkassen. Datengrundlage für das Abfrage-
schema sind die im Datamart BST in Konten-
form für jeden Versicherten gespeicherten 
DEÜV-Meldedaten. Liegen für einen Ver-

sicherten zum Stichtag mehrere Beschäfti-
gungsverhältnisse vor, so ermittelt das Ab-
frageschema jeweils das aktuellste Beschäf-
tigungsverhältnis. Handelt es sich hierbei – 
gemäß den Angaben zur Tätigkeit - um eine 
Teilzeitbeschäftigung, so wird das Versicher-
tenkonto auf das Vorliegen einer parallel 
ausgeübten Vollzeitbeschäftigung durchsucht. 
Liegt eine solche vor, wird diese in die 
Bestandsauswertung einbezogen, ansonsten 
die im ersten Schritt ermittelte Teilzeitbe-
schäftigung. Dadurch wird verhindert, dass 
eine Nebenbeschäftigung die Hauptbeschäf-
tigung überlagert. Nach formaler und inhalt-
licher Prüfung und ggf. Korrektur werden die 
Meldungen an die Datenstellen der Renten-
versicherungen weitergeleitet. Nach einer 
weiteren dort vorgenommenen Prüfung der 
Meldungen werden die für die Arbeits-
verwaltung notwendigen Daten an die BA in 
Nürnberg zur Speicherung und  Auswertung 
übermittelt. Das Statistische Bundesamt und 
die statistischen Landesämter erhalten auf der 
Grundlage  bestehender  Verträge über einen 
Online-Zugriff auf die Datenbank der BA Daten 
in anonymisierter Form für eigene Auswer-
tungen. 
 
3. Erfasster Personenkreis 
 
Als sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte werden alle Personen gezählt, für die 
zum Stichtag mittels eines Abfrageschemas 
ein Beschäftigungsverhältnis ermittelt wurde 
und die aufgrund des Personengruppen-
schlüssels in der Statistik berücksichtigt 
wurden. Dazu zählen Arbeitnehmer und 
Personen in beruflicher Ausbildung, die kran-
ken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/ 
oder beitragspflichtig nach dem Recht der 
Arbeitsförderung sind oder für die Beitrags-
anteile zur gesetztlichen Rentenversicherung 
oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu 
entrichten sind. Daneben besteht in wenigen 
Fällen auch für Selbstständige Versiche-
rungspflicht in der Sozialversicherung. 
 
Ab dem 01.04.1999 sind die gesetzlichen Re-
gelungen zur Sozialversicherungspflicht ge-
ringfügiger Beschäftigungsverhältnisse grund-
legend geändert bzw. ab dem 01.04.2003 mo-
difiziert worden. Nach der maßgebenden Re-
gelung des § 8 SGB IV wird zwar nach wie vor 
zwischen kurzfristigen Beschäftigungen (als 
„kurzfristig“ gilt eine Tätigkeit immer dann, 
wenn sie nach ihrer Eigenart oder im Voraus 
vertraglich auf höchstens zwei Monate oder 50 
Arbeitstage begrenzt ist) auf der einen und 
geringfügig entlohnten Tätigkeiten (als „gering- 
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fügig entlohnt“ ist eine Tätigkeit immer dann zu 
klassifizieren, wenn bestimmte Einkommens-
höchstgrenzen nicht überschritten werden) auf 
der anderen Seite unterschieden. Ab dem 
vorgenannten Stichtag gilt allerdings eine 
einheitliche und gegenwärtig auf 450 Euro 
festgeschriebene Entgeltgrenze (unter Wegfall 
der bisherigen zeitlichen Begrenzung). 
 
Mit dem Gesetz zur Neuregelung der ge-
ringfügigen  Beschäftigungsverhältnisse  vom 
24.03.1999 mit Wirkung vom  01.04.1999 bzw. 
mit der Modifizierung zum 01.04.2003 (Einfüh- 
rung der so genannten „Mini-Jobs“ mit Nicht-
anrechnung des ersten Mini-Jobs auf eine 
bereits vorliegende Hauptbeschäftigung) sind 
Arbeitgeber verpflichtet, auch für Personen, 
die ausschließlich geringfügig entlohnte Tätig-
keiten ausüben, pauschalierte Beiträge zur 
Kranken- und Rentenversicherung zu ent-
richten, wobei der Beitrag zur Rentenversi-
cherung von den Beschäftigten zur Erlangung 
verbesserter Leistungsansprüche durch frei- 
willige Zuzahlung (ab 2013 Rentenversiche-
rungspflicht mit Leistung eines Eigenanteils) 
aufgestockt werden kann. 
 
Ausschließlich geringfügig entlohnte Perso-
nen, die nur wegen der gesetzlichen Neure-
gelung in den Kreis der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten gelangt sind, werden in 
den Tabellen dieses Berichtes bis auf wei-
teres nicht nachgewiesen. Die Berichterstat-
tung über diesen Personenkreis erfolgt ge-
sondert durch die BA. Personen, die als 
einzige Tätigkeit eine kurzzeitige Beschäfti-
gung im Sinne des § 8 Absatz 1 SGB IV 
ausüben, bleiben auch nach den neuen 
rechtlichen Regelungen von der Versi-
cherungspflicht befreit und sind daher eben-
falls nicht in diesem Bericht enthalten. 
 
Zu den sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten zählen auch Altersteilzeitbeschäftige, 
Praktikanten und Werkstudenten. Personen, 
die aus einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung des 
gesetzlichen Wehrdienstes oder zivilen 
Ersatzdienstes einberufen werden sowie 
Zeitsoldaten mit einer Verpflichtung bis zu 
zwei Jahren, sind ebenfalls im erfassten 
Personenkreis enthalten.  
 
Beamte, der überwiegende Teil der Selbst-
ständigen, mithelfende Familienangehörige, 
Berufs- und Zeitsoldaten (siehe o.g. Aus-
nahme) sowie Wehr- und Zivildienstleistende 
ohne  vorangegangene  Beschäftigung werden 
 

 
in der Statistik der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten nicht erfasst. 
 
4. Definitionen 
 
Die regionale Zuordnung der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten erfolgt nach dem 
so genannten Arbeitsortprinzip bzw. nach dem 
Wohnortprinzip. Das Arbeitsortprinzip besagt, 
dass die Beschäftigten der Gemeinde zu-
geordnet werden, in der der Betrieb, in dem 
sie  beschäftigt sind,  ansässig ist. Das Wohn- 
ortprinzip richtet sich nach dem im Meldebeleg  
mitgeteilten Wohnort des Beschäftigten. 
 
Die wirtschaftsfachliche Zuordnung erfolgt 
ab  dem Stichtag 31.03.2008 auf der Basis der 
neuen Klassifikation  der   Wirtschaftszweige 
2008  für  die Statistik  der  BA (WZ 2008). 
 
Die Ermittlung der beschäftigten Ausländer 
erfolgt über den Staatsangehörigkeitsschlüs-
sel des Statistischen Bundesamtes, der in den 
DEÜV-Meldungen enthalten ist. Personen mit 
ungeklärter Staatsangehörigkeit oder Staaten-
lose werden seit dem 31.03.2003 nicht mehr 
zu den ausländischen Beschäftigten gezählt. 
Daraus ergibt sich, dass die Summe aus 
deutschen und ausländischen Beschäftigten 
teilweise kleiner ist als die Zahl der Be-
schäftigten insgesamt. 
 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte werden 
nach den von den Arbeitgebern in den Melde-
belegen zu machenden Angaben über die 
arbeitsvertraglich vereinbarte Wochenarbeits-
zeit unterschieden. 
 
Als Teilzeit ist dabei jede vertraglich 
festgelegte Arbeitszeit eingeordnet, die 
geringer als die tarifliche  bzw. betrieblich 
festgelegte Regelarbeitszeit ist. 
 
Das Alter der Beschäftigten wird an jedem 
Erfassungsstichtag anhand des Geburtsda-
tums ermittelt. 
 
Abkürzungen 
 
BA  =   Bundesagentur für Arbeit 
BST  = Beschäftigungsstatistik 
DEÜV = Datenerfassungs- und -übermitt- 
   lungsverordnung 
SGB = Sozialgesetzbuch 
 
Zeichenerklärung 
 
-    = nichts vorhanden 
.  = Zahlenwert geheim zu halten 
x  = Aussage nicht sinnvoll   
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Ergebnisse 
 
Nach der Revision der Beschäftigungsstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit erhöhte sich die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Sachsen-Anhalt am Arbeitsort 
(Stichtag 31.12.2013) im Vergleich zu den 
nicht revidierten Zahlen um 16 426 Personen 
bzw. um 2,2 %. Die revisionsbedingten Verän-
derungen beeinflussten die Anzahl der männ-
lichen Personen (+ 9 204) mehr als die der 
weiblichen (+ 7 222). Betrachtet man diesen 
Anstieg nach Wirtschaftsbereichen so stellt 
man fest, dass der Wirtschaftsabschnitt Ge-
sundheits- und Sozialwesen am meisten von 
der Revision betroffen war. Anteilmäßig betrug 
der revidierte Wert 93,3 % des Gesamtan-
stieges, das waren 15 328 Personen (14,4 %) 
mehr als vor der Revision. Am meisten war die 
Zunahme an Beschäftigten bei den Jüngsten 
unter 25 Jahre (+ 7,5%) zu verzeichnen. Diese 
Anstiege sind insbesondere auf die neuen 
Personengruppen zurückzuführen.   
 
Am 31. Dezember 2013 waren in Sachsen-
Anhalt 767 813 Personen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt (Arbeitsortprinzip), das 
waren gegenüber Ende Dezember 
 
- 2008: + 6 908 Personen bzw. +  0,9 % 
- 2009: + 9 877 Personen bzw. +  1,3 % 
- 2010: + 4 463 Personen bzw. +  0,6 % 
 
mehr und gegenüber Ende Dezember 
 
- 2011: -  4 385 Personen bzw. -  0,6 % 
- 2012: -     453 Personen bzw. -  0,1 % 
 
weniger.  
 
Gegenüber dem 31. Dezember 1999 waren 
insgesamt 93 866 Personen oder 10,9 % we-
niger beschäftigt. Bei Betrachtung der gesam-
ten Zeitreihe zeigt sich, dass die Beschäftig-
tenzahlen am Stichtag 31.12. von 1999 bis 
2005 abnahmen. Ab 2006 ist bis zum Jahr 
2011 (mit Ausnahme des Krisenjahres 2009) 
eine Zunahme zu verzeichnen. In den letzten 
beiden Jahren war die Beschäftigtenzahl 
wieder rückläufig.  
 
Von den Beschäftigten am 31.12.2013 waren 
 
- 383 496 Männer (= 49,9 %) 
- 384 317 Frauen  (= 50,1 %). 
 
Von dem Beschäftigtenzuwachs gegenüber 
Ende 2008 profitierten insbesondere die 

Frauen. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich 
ihre Zahl um 6 037 oder 1,6 %. Dagegen 
betrug der Zuwachs der beschäftigten  Männer 
in den letzten fünf Jahren nur 871 Personen 
oder 0,2 %.  
 
Ende 2013 betrug die Anzahl der Teilzeit-
beschäftigten 202 338 Personen oder 26,4 % 
aller Beschäftigten des Landes. Der größte 
Teil  der  Teilzeitbeschäftigten  waren  mit   
165 753 Personen oder 81,9 % Frauen. 
 
Die größten Zuwächse an Beschäftigten ver-
zeichneten in den vergangenen fünf Jahren 
die Wirtschaftsabschnitte Gesundheits- und 
Sozialwesen (+ 12 620), Verarbeitendes Ge-
werbe (+ 3 797), Handel, Instandhaltung und 
Reparatur von Kfz (+ 2 537), Erbringung von 
sonstigen  wirtschaftlichen  Dienstleistungen 
(+ 2 220), Freiberufliche, wissenschaftliche 
und technische Dienstleistungen (+ 1 999) 
sowie das Gastgewerbe (+ 1 039). Mit einem 
größeren Abstand folgten ihnen u.a. die 
Wirtschaftsabschnitte Grundstücks- und Woh-
nungswesen     (+ 560),      Energieversorgung 
(+ 512) sowie Verkehr und Lagerei (+ 480). 
Dagegen nahm die Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten gegenüber dem 
Stichtag 31.12.2008 u. a. in folgenden Wirt-
schaftsabschnitten ab: Erziehung und Unter-
richt (- 10 689), Öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung, Sozialversicherung (- 3 203), Erbrin-
gung von sonstigen Dienstleistungen (- 2 627), 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen     
(- 774), Wasserversorgung; Abwasser- und  
Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltver-
schmutzungen (- 655), Baugewerbe (- 578) 
sowie Information und Kommunikation (- 423). 
 
Nach der Altersstruktur betrachtet zeigte sich, 
dass die höchsten Anteile an den Beschäftig-
ten insgesamt bei den 50- bis 54-Jährigen 
(15,5 %) und 45- bis 49-Jährigen (14,5 %) la-
gen. Im Vergleich zu Ende Dezember 1999 
wurde eine anteilmäßige Steigerung in allen 
Altersgruppen der Beschäftigten ab 45 Jahren 
registriert. Die größten Zuwächse erreichten 
die 50- bis 54-Jährigen sowie die 60- bis 64-
Jährigen mit jeweils 6,4 bzw. 6,1 Prozentpunk-
ten. Aber auch bei den 25- bis 29-Jährigen er-
höhten sich die Anteile um 0,8 Prozentpunkte 
in den letzten fünf Jahren. Dagegen gingen die 
Werte bei den jüngeren Beschäftigten bis 25 
Jahre um 5,6 Prozentpunkte zurück. Am 
stärksten verringerte sich der Anteil in der 
Altersgruppe der 35- bis 39-Jährigen (- 6,7 
Prozentpunkte).  Bei  den  30- bis  34-Jährigen  
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sowie bei den 40- bis 44-Jährigen sanken die 
Werte um jeweils 2,9 bzw. 3,1 Prozentpunkte.  
 

 
Altersgruppe 

Anteil an Gesamtbe-
schäftigten in % 

31.12. 
1999 

31.12. 
2013 

 
Unter 20 
20 bis 24 
25 bis 29 
30 bis 34 
35 bis 39 
40 bis 44 
45 bis 49 

   50 bis 54 
   55 bis 59 
   60 bis 64 
65 und mehr 
 

 
6,2 
8,1 
9,2 

13,1 
15,7 
14,4 
13,9 
  9,1 

9,0 
1,2 
0,1 

 

 
2,2 

  6,5 
 10,0 
 10,3 

8,9 
11,3 
14,5 
15,5 
13,1 
  7,3 
0,4   

 

 
Am 31.12.2013 betrug die Zahl der in Sach-
sen-Anhalt   wohnenden  sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten 838 363 Personen. Das  
entsprach einer Veränderung der Beschäf-
tigten gegenüber Ende Dezember  
 

 
-  2008: um  -   5 775 Personen (- 0,7 %) 
-  2009: um  +  2 852 Personen (+ 0,3 %) 
-  2010: um  +  3 592 Personen (+ 0,4 %) 
-  2011: um  -   3 646 Personen (- 0,4 %) 
-  2012: um  +  1 982 Personen (+ 0,2 %). 
 

 
Gegenüber dem 31. Dezember 1999 nahm die 
Beschäftigtenzahl Ende 2013 um 79 476 
Personen oder 8,7 % ab.  
 
In den letzten fünf Jahren verringerte sich die 
Beschäftigtenzahl      um      5 775    Personen.  
Eine Zunahme an Beschäftigten wiesen nur 
die kreisfreien Städte Magdeburg (+ 6 685) 
und Halle (+ 4 171) auf. Die kreisfreie Stadt 
Dessau-Roßlau (- 808) und alle Landkreise 
des Landes hatten dagegen eine Abnahme. 
Von dem Rückgang waren am meisten die 
Landkreise  Anhalt-Bitterfeld  (- 2 764),  Harz  
(- 2 659),  Stendal   (- 2 533),  Salzlandkreis   
(- 2 218), Börde (- 1 961),   Mansfeld-Südharz 
(- 1 416)  und der Landkreis Jerichower Land 
(- 1 063) betroffen. Aber auch in den 
Landkreisen Wittenberg (- 697), Saalekreis      
(- 274), Burgenlandkreis (- 225) und  
Altmarkkreis Salzwedel (- 13) gab es weniger 
Beschäftigte als am 31.12. 2008. 
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